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Vorwort 

Die vorliegende Abhandlung wurde im August 1973 abgeschlossen und 
hat dem Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Hamburg im 
Wintersemester 1973/74 als Habilitationsschrift  vorgelegen. Die nach 
Abschluß der Arbeit bis etwa Januar 1974 erschienene Literatur habe 
ich noch eingearbeitet. Hingegen habe ich davon abgesehen, nach Ab-
schluß der Arbeit eingetretene Gesetzesänderungen zu berücksichtigen. 
Das Vierte Gesetz zur Reform des Strafrechts  vom 23. November 1973 
(BGBl 11725) hat die Unzucht unter Ausnutzung einer Amtsstellung 
neu geregelt, die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung jedoch 
nur am Rande miterörtert worden ist. Umfangreiche Änderungen des 
28. Abschnitts des Strafgesetzbuchs w i rd das Einführungsgesetz zum 
Strafgesetzbuch (EGStGB) bringen, das zur Zeit zur Verkündung an-
steht (Bundesrats-Drucksache 51/74). Der Entwurf dieses Gesetzes ist 
i n der vorliegenden Darstellung bereits berücksichtigt worden. Da die 
im Entwurf vorgesehenen Neuregelungen im Gesetzgebungsverfahren 
überwiegend unverändert geblieben sind, bestand kein Anlaß zur 
Überarbeitung des Manuskripts. Hinzukommt, daß die Änderungen im 
Bereich der Amtsdelikte eher den Charakter des Zufälligen haben und 
nicht getragen werden von Überlegungen zur Strafwürdigkeit  der 
Delikte im Amt und ihrer Struktur. Auch aus diesem Grunde erschien 
es mir sinnvoll, die Analyse der Amtsverbrechen des 28. Abschnitts 
alter Fassung unverändert zu lassen, als eine Bestandsaufnahme, die an 
sich am Anfang einer Reform dieser Materie hätte stehen müssen. 

Herzlichen Dank schulde ich Herrn Prof.  Dr. Schmidhäuser, der diese 
Arbeit angeregt und sie durch kritische Fragen gefördert  hat. 

Hamburg, März 1974 

Heinz  Wagner 
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I . T e i l 

Einleitung 

Seit Stock  im Jahre 1932 seine Abhandlung über „Entwicklung und 
Wesen der Amtsverbrechen" 1 vorgelegt hat, ist der 28. Abschnitt des 
Strafgesetzbuches nicht wieder Gegenstand einer umfassenden mono-
graphischen Behandlung gewesen. Lediglich der Beamtenbegriff  (§ 359 
StGB)2 und einzelne Bestimmungen haben das Interesse der Wissen-
schaft gefunden, so vornehmlich die Bestechungstatbestände3 und die 
Rechtsbeugung4. I n der allgemeinen Strafrechtslehre  werden die Amts-
verbrechen als „Musterfall  der Sonderdelikte"6 oder als besondere 
Gruppe der „Pflichtdelikte" 6 behandelt. 

Die Vernachlässigung der Amtsverbrechen als Gesamtkomplex hängt 
nun sicherlich damit zusammen, daß nach einhelliger Auffassung  der 
28. Abschnitt eine „reichlich unsystematische Zusammenstellung von 
Del ikten"7 enthält, so daß von einem „einheitlichen geschlossenen Ganzen 
. . . nicht die Rede sein kann"8 . Binding  hat sogar gemeint, eine „größere 
Parodie auf die Anforderung  gesetzgeberischer Ordnung" als der 
28. Abschnitt lasse sich kaum entdecken9. Der E 1962 zieht daraus die 
Konsequenz, daß eine völlige Neuregelung geboten sei10. I n der Be-
gründung heißt es: 

„A l le . . . bisherigen Zusammenfassungen leiden daran, daß sie schon die 
Täterschaft  eines Amtsträgers als genügenden Grund für eine gemeinsame 
Regelung der Tatbestände ansehen. Dadurch werden oft andere i m Vorder-
grund stehende Rechtsgüter als die pflichtgemäße Amtsführung beiseite-

1 Leipziger rechtswissenschaftliche Studien, Heft 67. 
2 Vgl. dazu umfassend Peter  Schröder  21 ff.,  49 ff.,  89 ff,  m i t zahlreichen 

weiteren Nachweisen. 
3 Vgl. vorerst die Nachweise bei Schönke!Schröder,  § 331 vor Nr. 1. 
4 Vgl. vorerst die Nachweise bei Schönke/Schröder,  §336 vor Nr. 1; ferner 

Spendei,  NJW 1971, S. 537 ff. 
ß Maurach  I 247; Roeder,  ZStW 69, S. 252, bezeichnet das reine Amtsdel ikt 

als „Urtypus des Sonderdelikts"; zu diesem umfassend Langer, passim. 
6 Vgl. Roxin  I 352 ff. 
7 Welzel  I I 535; übereinstimmend ζ. B. Maurach  I I 738 f.; Schönke/Schröder, 

Nr. 3 vor §331. 
β Mezger/Blei  I I 286. 
» Binding  I I 408. 
1 0 Begründung, S. 647 f.; zu demselben Ergebnis gelangte auch schon — 

wenn auch aus anderen Gründen — Binding,  GS 64, S. 19. 
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geschoben und engere andere Zusammenhänge zerrissen. Beispiele sind 
besonders die sogenannten ,unechten' Amtsdelikte . . . So ist ζ. B. nicht einzu-
sehen, warum die Freiheitsberaubung i m Amt aus dem Zusammenhang 
mi t den Freiheitsdelikten nach §§239 ff.  StGB herausgerissen und i n §341 
StGB geregelt ist. Die Begehung der Tat durch einen Amtsträger ändert 
doch nichts daran, daß hier als geschütztes Rechtsgut die Freiheit i m 
Vordergrund steht, während die pflichtgemäße Amtsführung erst i n zweiter 
L in ie geschützt w i rd 1 1 . " 

Z u demselben Ergebnis gelangt Tiedemann 12 wenn auch mi t anderer 
Begründung: 

Er meint, dem aus dem preußischen Strafrecht  stammenden B i ld 
archaischer Strenge i m Bereich der Amtsdel ikte gehöre nicht die Zu-
kunft . Das begreifliche und i n der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs noch verschärfte  Bestreben, den Anfängen eines korrupten 
Beamtentums unter Tätergesichtspunkten zu wehren, habe i n einem 
Tat-Strafrecht  jedenfalls dort keinen Platz, wo die Rechtsordnung 
durch hohe und höchste Strafdrohungen die Einzelhandlung selbst als 
besonders gefährlich oder schädigend für die Belange der staatlichen 
Gemeinschaft kennzeichne. De lege ferenda sei daher die exzessive Straf-
bewehrung der Straftaten i m A m t zumindest auf ein vernünftiges Maß 
zu reduzieren. Die Sonderstellung dieser Gruppe von Straftatbeständen 
sei aufzulösen und der 28. Abschnitt auf eine Stufe m i t sonstigen Tat-
beständen zur Sicherung überindividueller Werte und Interessen zu 
stellen. 

Angesichts dieser Stellungnahmen drängt sich die Frage auf, ob eine 
strafrechtsdogmatische  Befassung m i t den Amtsdel ikten heute über-
haupt sinnvol l ist, und ob es nicht besser wäre, die Verfehltheit  der 
gesetzlichen Regelung zu konstatieren und ein neues System der Amts-
delikte zu entwerfen. 

Dem steht jedoch zunächst entgegen, daß die am geltenden Recht 
geübte K r i t i k sehr unsubstantiiert ist: 

I n der Begründung zum E1962 unterbleibt jeder Versuch, das 
spezifische Unrecht der Amtsverbrechen zu analysieren. Die Behauptung, 
die pflichtgemäße Amtsführung sei Rechtsgut der Amtsverbrechen, 
andere Rechtsgüter stünden aber oft i m Vordergrund, w i r d weder al l -
gemein noch im konkreten Fal l der Freiheitsberaubung i m A m t be-
gründet. „Engere Sachzusammenhänge" werden behauptet, aber nicht 
dargetan. Die überkommene Eintei lung i n „echte" und „unechte" 
Amtsverbrechen w i r d unkri t isch übernommen 13 . 

1 1 Begründimg, S. 647. 
« JuS 1970, S. 108 f. 
i3 Vgl. dazu unten I I . Teil, 2. Kap., 4. Abschn., Tei l F. 



I. Teil. Einleitung 

Tiedemann  ist zwar darin beizupflichten, daß bei der Neuregelung 
des Besonderen Teils die soziologische und normative Berechtigung 
einer Sonderbehandlung der Beamten14 zu überprüfen  sein wi rd 1 5 . 
Seine Abrechnung mi t dem geltenden Recht ist jedoch allzu pauschal: 
So kann man einem Abbau der „exzessiven Strafbewehrung" 16 nur dann 
das Wort reden, wenn man Unrecht und Schuld der Amtsverbrechen 
unter Berücksichtigung aller heute  relevanten Momente sorgfältig 
untersucht hat1 7 und zu dem Ergebnis gelangt ist, daß der Grad der 
Strafwürdigkeit  aller oder einiger der im 28. Abschnitt vertatbestand-
lichten Verhaltensweisen18 niedrigere Strafdrohungen verlangt19. Auch 
daß Tätergesichtspunkte den Charakter der Amtsverbrechen bestimmen, 
ist keineswegs ausgemacht20, sondern bedarf  genauer Untersuchungen21. 

Die Tatsache, daß der legislatorische Aufbau der Amtsdelikte vielleicht 
nicht gelungen ist, steht — dies bedarf  kaum besonderer Erwähnung — 
einer dogmatischen Befassung mi t ihnen nicht entgegen. M i t Recht führt 
Ν agier  aus: 

„Dem Gesetz ist es lediglich darum zu tun, zwei Vorschriften  i n leicht 
faßlichen Rubr iken zusammenzustellen und so i m gewissen Sinne Zusam-
mengehöriges nebeneinander unterzubringen . . . Wol l te das Gesetz . . . m i t 
der Rubrizierung der Verbrechen Dogmatik betreiben . . . , so würde es 
seinen Beruf und seine Kompetenz verkennen 2 2 . " 

Reform ist deshalb nicht nur neue Rubrizierung, sondern muß — wo-
rauf  Lüttger  zutreffend  hingewiesen hat2 3 — unter drei Aspekten ge-
sehen werden: als Verwirkl ichung rechtspolitischer Einsichten, als Aus-
druck des Wandels im Verständnis eines Straftatbestandes und als 
Beispiel für die Verflechtung des Strafrechts  mi t anderen Rechts-
gebieten. 

1 4 Darauf,  daß es bei den Amtsverbrechen nicht i n erster L in ie u m eine 
„Sonderbehandlung" der „Beamten" geht, w i rd später zurückzukommen sein. 

15 JuS 1970, S. 113. 
1 6 Daß auch — aber nicht nur — i m Bereich der Amtsdel ikte m i t dem 

schweren Geschütz der Kr iminalstrafe  sehr vorsichtig umgegangen werden 
sollte, betont schon Stock  254. So auch i m Anschluß an Stock  Krause,  GA 
1964, S. 118. 

u M i t Recht betont Geerds  (Geerds 3), daß Klarhei t über den Unrechts-
gehalt für eine sinnvolle Handhabung des geltenden Rechts erforderlich  und 
zugleich der wichtigste Ansatzpunkt für eine kritische Würdigung de lege 
ferenda sei. 

1 8 Darauf,  daß Amtsverbrechenstatbestände nicht nur i m 28. Abschnitt zu 
finden sind, w i rd i m Laufe der Untersuchung noch einzugehen sein. 

Daß das StGB für Amtsverbrechen überaus harte Strafen androht, ist 
allerdings nicht zu bestreiten. Vgl. dazu schon Nagler  100. 

2 0 Vgl. dazu vorerst Bockelmann  72 ff. 
2 1 Vgl. dazu unten I I . Teil, 2. Kap., 4. Abschn., Tei l C. 
22 Nagler  21 (Anm. 2); vgl. auch Stock  250 f. 
23 JZ 1969, S. 579 ff.;  vgl. auch Hardwig  200. 




